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Mit diesen Schulungsunterlagen möchte das Team Wahlen der Landeshauptstadt Düsseldorf 
Ihnen ein Werkzeug an die Hand geben, um sich auf den anstehenden Abstimmungstag gut 
vorbereiten zu können und ihn erfolgreich abzuschließen. Die Informationen gelten für Wahl- und 
Abstimmungshelfende in gleicher Weise. 

Nutzen Sie auch gerne unsere 
INTERAKTIVE LERNPLATTFORM 
https://wahlhelfer.duesseldorf.de 

Allgemeine Informationen rund um die Abstimmung finden Sie auch auf unserer Internetseite 
www.duesseldorf.de/ratsbuergerentscheid.  

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement in einem Briefabstimmungsvorstand 
und wünschen Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen! 

Wir stehen Ihnen während des gesamten Abstimmungstags bei Fragen zur Seite. 

Wichtige Telefonnummern
Hotline Personaleinsatz (auch am Abstimmungstag) 0211 89 - 93177 

Schnellmeldung Abstimmungsergebnis  siehe Formular „Schnellmeldung“ 

Sollten Sie Unterstützung benötigen, stehen die Kolleg*innen der 
Briefabstimmungsbetreuung jederzeit zur Verfügung. 

Plötzliche Erkrankung 
Bei einer plötzlichen Erkrankung bitte SOFORT 
beim Amt für Statistik und Wahlen melden unter: 0211 89 - 93177 

Aktuelle Rechtsgrundlagen 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Kommunalwahlgesetz 
(KWahlG), Kommunalwahlordnung (KWahlO), Verordnung über die Durchführung von 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (BürgerentscheidDVO), Satzung der Landeshauptstadt 
Düsseldorf über die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (Satzung 
Bürgerbegehren-Bürgerentscheid). 

https://wahlhelfer.duesseldorf.de/
http://www.duesseldorf.de/ratsbuergerentscheid
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Checkliste - Sonntag, 19. April 2026 
15 Uhr 
 Eintreffen der Briefabstimmungsvorstandsmitglieder im Briefabstimmungsraum. Kontrolle der 

Anwesenheit (Personal-Besetzungsliste) - bei Unterschreitung der Mindestbesetzung (5 
Personen): Personal anfordern über die Briefabstimmungsbetreuung persönlich vor Ort oder 
unter 0211 89-93177. 
 

 Verpflichtung der anwesenden Briefabstimmungsvorstandsmitglieder und Hilfskräfte 
durch die/den Briefabstimmungsvorsteher*in. 
 

 Trägt kein Mitglied des Briefabstimmungsvorstands Abstimmungswerbung? 
 

 Vordruck der Niederschrift vorhanden? 
 

 Vordruck der Schnellmeldung vorhanden? 
 

 Liste der für ungültig erklärten Abstimmungsscheine (Negativverzeichnis) vorhanden?  
 

 Gesetzestexte vorhanden? BürgerentscheidDVO, Kommunalwahlgesetz NRW, 
Kommunalwahlordnung, Satzung der Landeshauptstadt Düsseldorf über die Durchführung von 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden vom 19.12.2025. Die Rechtsgrundlagen liegen zur 
Einsicht bei den Briefwahlbetreuungen im Briefwahlzentrum. 
 

 Umschläge und sonstiges Verpackungsmaterial vorhanden? 
 

 Sonstige Büromaterialien vorhanden (Materialkarton)? 
 

 Bereiten Sie die Mitglieder des Briefabstimmungsvorstands im Laufe des Tages auf das 
Auszählen vor, zum Beispiel Niederschriften vorbereiten, Siegel beschriften. 
 

 Die leere Abstimmungsurne verschließen und vor unrechtmäßigem Einwerfen sichern. 
 

 Überprüfung aller roten Abstimmungsbriefe auf die richtige Briefabstimmungsbezirks-Nummer 
und ggf. Übergabe der falsch zugeordneten Briefe an die Briefabstimmungsbetreuung. 
 

 Zählung der roten Abstimmungsbriefe. Bestenfalls Abstimmungsbriefe noch nicht aus den 
Behältnissen entnehmen, da diese nach Abstimmungsschein-Nummern sortiert sind. Falsch 
zugeordnete Briefe für andere Briefabstimmungsbezirke werden nicht mitgezählt. 
 

 Die nach Abstimmungsschein-Nummern sortierten roten Abstimmungsbriefe anhand des 
Negativverzeichnisses auf ungültige Abstimmungsscheine überprüfen und zur späteren 
Prüfung und Beschlussfassung aussortieren. 
 

 Prüfung der einzelnen Abstimmungsbriefe durch Öffnen und Entnahme der 
Abstimmungsscheine und des blauen Stimmzettelumschlags. 
 Beanstandete Abstimmungsbriefe (komplett) zur späteren Beschlussfassung separat 

sammeln. 
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 Gültige Abstimmungsscheine sammeln und jeden einzelnen gültigen 
Stimmzettelumschlag ungeöffnet umgehend in die Abstimmungsurne werfen. 
 

 Beschlussfassung über beanstandete Abstimmungsbriefe - einschließlich der anhand des 
Negativverzeichnisses aussortierten Abstimmungsbriefe. 

Ab 18 Uhr (nicht früher, sonst rechtswidrig!) 

Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses 

 Bekanntgabe Schluss der Abstimmungshandlung durch die/den Briefabstimmungsvorsteher*in. 
  

 Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses ausschließlich durch Mitglieder des 
Briefabstimmungsvorstands.  
 

 Übertragung des Briefabstimmungsergebnisses vom Vorschreibeblatt in die 
Niederschrift und in die Schnellmeldung. 
 

 Telefonische Übermittlung der Schnellmeldung (siehe Telefonnummer auf der 
Schnellmeldung). 
 

 Ausfüllen der restlichen Niederschrift. 
 

 Unterschrift aller Mitglieder des Briefabstimmungsvorstands auf der Niederschrift 
(Punkt 5.6). 
 

 Unterschrift aller Mitglieder des Briefabstimmungsvorstands auf der Personal-
Besetzungsliste (Anwesenheitsliste). 
Ohne Unterschrift ist die Überweisung des Erfrischungsgeldes nicht möglich! 
 

 Verpacken aller Unterlagen. 
 

 Rückgabe der Kiste durch die/den Briefabstimmungsvorsteher*in (und den 
Briefabstimmungsvorstand) am dafür vorgesehenen Schalter. 
 

 Herrichten des Abstimmungsraums in den Ursprungszustand und Mitnahme der 
Abstimmungsurne/Behältnisse zur Abgabestelle. Den blauen (Papiermüll) und schwarzen 
(Restmüll) Müllsack im Treppenhaus, sowie die Briefkisten auf die vorgesehenen Postwagen 
ablegen. 
 
Bitte keinen Müll oder Abstimmungsmaterialien zurücklassen. Danke! 
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Abstimmungstag: Sonntag, 19. April 2026 - Dienstbeginn: 15 Uhr 
 
 

Briefabstimmungszentrum 
Max-Weber- u. Walter-Eucken-Berufskolleg 
Suitbertusstraße 163-165, 40223 Düsseldorf 

 
 
Anfahrt mit dem Auto:  

Es stehen begrenzt kostenfreie Parkplätze auf dem Gelände von Edeka Paschmann, 

Suitbertusstraße 127-129, 40223 Düsseldorf zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Eine Parkgenehmigung wird nicht benötigt.  
 
Anfahrt mit dem ÖPNV: 

Haltestelle Karolingerplatz: Haltestelle Kopernikusstraße: Haltestelle Karolingerstraße 

U72/U73/704/705  704/705    Bus 835/836 und M3 
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Briefabstimmungsvorstand 
Das Amt für Statistik und Wahlen unterrichtet im Vorfeld die Mitglieder des 

Briefabstimmungsvorstands über die gesetzlichen Bestimmungen und ihre Aufgaben. Die/Der 

Briefabstimmungsvorsteher*in leitet die Tätigkeit des Briefabstimmungsvorstands, der für die 

ordnungsgemäße Durchführung der Briefabstimmung zu sorgen hat. Sie/Er belehrt die Mitglieder 

über ihre Aufgaben. 

• Kontrolle der Anwesenheit (Personal-Besetzungsliste) der Mitglieder des 

Briefabstimmungsvorstands durch die/den Briefabstimmungsvorsteher*in. 

• Das Amt für Statistik und Wahlen hat die Schriftführung und deren Stellvertretung bestellt. 

Bei Ausfall bestellt diese die/der Briefabstimmungsvorsteher*in.  

• Personelle Mindestausstattung beachten: Der Briefabstimmungsvorstand ist beschlussfähig, 

wenn 

• während der Abstimmungshandlung mindestens 3 Mitglieder des 

Briefabstimmungsvorstands anwesend sind, darunter die/der 

Briefabstimmungsvorsteher*in und die Schriftführung oder ihre Stellvertretungen, 

• bei der Ergebnisfeststellung mindestens 5 Mitglieder des 

Briefabstimmungsvorstands anwesend sind, darunter die/der 

Briefabstimmungsvorsteher*in und die Schriftführung oder ihre Stellvertretungen. 

 

Fehlende Beisitzer*innen können bei Bedarf angefordert werden: vor Ort bei der 
Betreuungsgruppe oder beim Amt für Statistik und Wahlen telefonisch unter 0211 89-93177. 

Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in verpflichtet umgehend die Mitglieder des 
Briefabstimmungsvorstands zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur 
Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
Tatsachen, insbesondere über alle dem Abstimmungsgeheimnis unterliegenden 
Angelegenheiten. Werden zu Beginn oder während der Abstimmungshandlung Hilfskräfte 
hinzugezogen, so sind auch diese zu verpflichten. 

Ausstattung des Briefabstimmungsvorstands im 
Briefabstimmungsraum 

• Verzeichnis der für ungültig erklärten Abstimmungsscheine (Negativverzeichnis) 

• Vordrucke Niederschrift, Schnellmeldung und Vorschreibblatt 

• Abdruck der relevanten Verordnung und Satzung 

• Abstimmungsurne mit Schloss zum Verschluss der Urne 

• Verpackungs- und Siegelmaterial zum Verpacken der Briefabstimmungsunterlagen 

• Büromaterialkarton 
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Organisation 
Die Organisation der Abläufe im Briefabstimmungsraum obliegt ausschließlich dem 

Briefabstimmungsvorstand. 

• Die Briefabstimmungshandlung und die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses sind 

öffentlich. 

• Während der Abstimmungshandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des 

Abstimmungsergebnisses hat jedermann Zutritt zum Briefabstimmungsraum, soweit das 

ohne Störung des Abstimmungsgeschäftes möglich ist. 

• Der Briefabstimmungsvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung im Briefabstimmungsraum. 

• Anwesende können des Briefabstimmungsraums verwiesen werden, wenn sie die 

Abstimmungshandlung stören. 

• Wahrung des Abstimmungsgeheimnisses. 

• Verbot jeglicher Beeinflussung durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede 

Unterschriftensammlung. Das Verbot erstreckt sich auch auf eine politische Überzeugung 

hindeutende persönliche Ausstattung von Mitgliedern des Briefabstimmungsvorstands, wie 

zum Beispiel Sticker, Kugelschreiber, Aufkleber. 

• Veröffentlichungen von Ergebnissen vor Ablauf der Abstimmung sind unzulässig. 

• Es gibt ein Verhüllungsverbot (Gesicht) für die Mitglieder des Briefabstimmungsvorstands. 

• Sicherheit und Genauigkeit geht vor Schnelligkeit. 

• Stimmzettel haben eine abgeschnittene Ecke, damit Stimmzettelschablonen für Blinde und 

Sehbehinderte angelegt werden können. 

• Hinweise zum „Umgang mit Abstimmungsbeobachter*innen“ erhalten Sie in der Anlage 3 

dieser Schulungsunterlagen. 
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Briefabstimmungshandlung 
Im Laufe des Tages bereitet die/der Briefabstimmungsvorsteher*in die Mitglieder des 

Briefabstimmungsvorstands auf das Auszählen vor. Daneben können bereits die Niederschrift 

durch die Schriftführung vorbereitet (siehe auch Anlage 2 „Ausfüllhilfe Fertigung der Niederschrift“), 

sowie Siegel, Umschläge und Kartons beschriftet werden. 

 

Die wichtigsten Schritte 

(Hat der Briefabstimmungsvorstand mehrere Abstimmungsbezirke auszuzählen, so sind alle 

folgenden Arbeitsschritte nach Briefabstimmungsbezirken getrennt durchzuführen 

(Bearbeitung/Abstimmungsurne/Zählung/Niederschrift)): 

• Vorbereitung der Abstimmungsurne 

• Aufbau der Abstimmungsurne 

• Feststellung des ordnungsgemäßen, leeren Zustands durch den 

Briefabstimmungsvorstand und Verschluss der Urne mit dem Schloss.  

• Die Abstimmungsurne darf erst wieder geöffnet werden, wenn alle 

Stimmzettelumschläge der fristgerecht bis 16 Uhr eingegangenen roten 

Abstimmungsbriefe in die Abstimmungsurne eingeworfen wurden und die/der 

Briefabstimmungsvorsteher*in die Briefabstimmungshandlung für geschlossen 

erklärt hat. 

 

• Zählung der roten Abstimmungsbriefe (Niederschrift 2.3) und 

Abgabe falsch vorsortierter Abstimmungsbriefe (falscher Briefabstimmungsbezirk) an die 

Betreuungsgruppe. Diese Abstimmungsbriefe werden hier nicht mitgezählt. 

Bei mehreren Briefabstimmungsbezirken auf die getrennte Bearbeitung, Zählung und 

Niederschrift achten. 

 

• Feststellung über den Erhalt des Negativverzeichnisses (Liste der für ungültig erklärten 

Abstimmungsscheine - (Niederschrift 2.3). 

 

• Auch nach 18 Uhr können noch fristgerecht eingegangene Abstimmungsbriefe durch die 

Betreuungsgruppe verteilt werden. Alle nachträglich überbrachten Abstimmungsbriefe in 

der Niederschrift unter 2.5 vermerken und wie die anderen roten Abstimmungsbriefe 

behandeln. 
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• Prüfung der roten Abstimmungsbriefe 

• Öffnung der roten Abstimmungsbriefe nacheinander durch ein bestimmtes 

Mitglied des Briefabstimmungsvorstands. (Keine blauen Umschläge öffnen!) 

• Inhalt - Abstimmungsschein und blauen Stimmzettelumschlag - entnehmen. 

• Prüfung des Abstimmungsscheins auf Beanstandungen 

• Stimmt die Nummer des Briefabstimmungsbezirks? 

• Steht die Abstimmungsschein-Nummer auf der Liste der ungültigen 

Abstimmungsscheine (Negativverzeichnis)? 

 Unterschrift des/der Abstimmenden oder der Hilfsperson (bei Hilfsperson 

einschließlich Adressangaben) vorhanden? 

• Prüfung des Stimmzettelumschlags auf Beanstandungen. 

• Gibt es sonst einen Zurückweisungsgrund für den Abstimmungsbrief (siehe 

„Zurückweisungsgründe“)? 

 
 

 

 

Abgleich der Abstimmungsschein-
Nummer mit dem 
Negativverzeichnis! 

Aufgrund technischer Vorgaben 
wird der Begriff “Briefwahlbezirk“ 
benutzt, dieser ist aber synonym mit 
dem Begriff 
„Briefabstimmungsbezirk“ zu 
verstehen. 
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richtige Abstimmung? 

 

Stimmt der 
Briefabstimmungsbezirk? 

 

Steht die 
Abstimmungsschein-
Nummer im 
Negativverzeichnis? Wenn 
ja, ist der 
Abstimmungsschein - und 
damit der komplette 
Abstimmungsbrief - 
zurückzuweisen! 

Unterschrift des/der 
Abstimmenden 
oder der Hilfsperson 
vorhanden? 
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Zurückweisungsgründe, § 17 Absatz 2 Satzung Bürgerbegehren-
Bürgerentscheid 
Die folgenden Zurückweisungsgründe sind abschließend: 

1. Der Abstimmungsbrief ist nicht rechtzeitig eingegangen.  

∇ Hinweis: Alle Abstimmungsbriefe, die durch die Briefabstimmungsbetreuung verteilt 

werden, sind fristgerecht eingegangen - auch wenn Ihnen Briefe nach 16 Uhr überbracht 

werden. Andernfalls werden Sie explizit darauf hingewiesen. 

2. Im Abstimmungsbriefumschlag befindet sich kein oder kein gültiger Abstimmungsschein. 

3. Im Abstimmungsbriefumschlag befindet sich kein Stimmzettelumschlag. 

4. Weder der Abstimmungsbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag ist verschlossen.  

5. Der Abstimmungsbriefumschlag enthält zwar mehrere Stimmzettelumschläge, es sind aber 

nicht gleich viele gültige und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt 

versehene Abstimmungsscheine enthalten. 

6. Der/Die Abstimmende oder die Person ihres/seines Vertrauens (Hilfsperson) hat die 

vorgeschriebene Versicherung an Eides statt auf dem Abstimmungsschein nicht 
unterschrieben. 

7. Es ist kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden. 

8. Es ist ein Stimmzettelumschlag benutzt worden, der offensichtlich in einer das 

Abstimmungsgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht. 

Der zwischenzeitliche Tod einer/eines Abstimmenden hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit der 

Stimme. 
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Prüfergebnis 
 
 Keine Beanstandungen = Gültige Stimmabgabe: 

Gültigen Abstimmungsschein sammeln und ungeöffneten blauen Stimmzettelumschlag 
direkt in die verschlossene Abstimmungsurne werfen. 

 

 Bedenken gegen die Gültigkeit eines Abstimmungsscheins oder eines Abstimmungsbriefs: 

Der komplette rote Abstimmungsbrief mit Abstimmungsschein und blauem 

Stimmzettelumschlag wird von der/dem Abstimmungsvorsteher*in zur späteren 

Beschlussfassung durch den gesamten Briefabstimmungsvorstand ausgesondert. 

 

Beschlussfassung nach Öffnung aller roten Abstimmungsbriefe (Niederschrift 2.6) 

 Zurückweisung nach Beschluss 

Beschließt der Briefabstimmungsvorstand die Zurückweisung, wird der Abstimmungsbrief 

mit Inhalt wieder verschlossen, fortlaufend nummeriert, mit dem Zurückweisungsgrund 

versehen und später als Anlage der Niederschrift - verpackt in dem entsprechenden 

Umschlag (Nr. 1c) - separat beigefügt. In der Niederschrift muss die Anzahl der 
zurückgewiesenen Abstimmungsbriefe nach Zurückweisungsgrund 
aufgeschlüsselt werden. 

Die Einsender*innen zurückgewiesener Abstimmungsbriefe sind keine 
Abstimmenden. Ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben und werden damit auch 
nicht als ungültige Stimmen gezählt. 

 

 Zulassung nach Beschluss 

Der verschlossene blaue Stimmzettelumschlag wird zur anschließenden Auszählung in 

die Abstimmungsurne gelegt (= Gültige Stimmabgabe). Die nach Beschluss zugelassenen 

Abstimmungsbriefe mit den Abstimmungsscheinen müssen nummeriert und entsprechend 

gekennzeichnet, getrennt aufbewahrt und später als Anlage der Niederschrift - verpackt in 

dem entsprechenden Umschlag (Nr. 1b) - separat beigefügt werden. 

 

Wenn alle bis 16 Uhr beim Amt für Statistik und Wahlen eingegangenen roten 
Abstimmungsbriefe geöffnet und die blauen Stimmzettelumschläge in die 
Abstimmungsurne gelegt wurden, erklärt die/der Briefabstimmungsvorsteher*in die 
Briefabstimmungshandlung für geschlossen. 
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Alle unbedenklichen leeren roten Abstimmungsbriefumschläge sollten im Anschluss zur späteren 

Vernichtung separiert bzw. im blauen Müllsack gesammelt werden. 

Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses und Eintrag in die 
Niederschrift (nach 18 Uhr) 
Unverzüglich nach dem Ende der Abstimmungshandlung - frühestens ab 18 Uhr - erfolgt die 
Auszählung der Stimmen. Auch dieser Vorgang ist öffentlich und darf beobachtet werden. Dies 

muss durch die/den Briefabstimmungsvorsteher*in sichergestellt werden. Gezählt wird aber 

ausschließlich durch die Mitglieder des Briefabstimmungsvorstands. 

 

Das Briefabstimmungsergebnis wird per Schnellmeldung an die Ergebniserfassung telefonisch 

übermittelt. 
 

Zählung der Abstimmenden 

1. Zählung der gültigen Abstimmungsscheine durch die Schriftführung. 

Die Anzahl wird unter Punkt 2.8 der Niederschrift als Zahl der Abstimmenden eingetragen. 

∇ Achtung: Vergessen Sie nicht die Abstimmungsscheine der nach Beschluss 

zugelassenen Abstimmungsbriefe dazu zu zählen. (Brauner Umschlag Nr. 1b.) 

 

2. Verpacken der Abstimmungsscheine, über die kein Beschluss gefasst wurde, in den 

braunen Umschlag (Nr. 4). Schließen Sie diesen Umschlag noch nicht, falls Sie später die 

Anzahl der Abstimmungsscheine überprüfen und noch einmal zählen müssen. (Die 

Rückgabe dieser Unterlagen an das Amt für Statistik und Wahlen erfolgt gemeinsam mit 

den übrigen Unterlagen am Schluss des Abstimmungstags.) 

 

3. Öffnung der Abstimmungsurne und Entleerung aller ungeöffneten Stimmzettelumschläge 

auf dem Tisch. Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in prüft, ob die Abstimmungsurne leer 

ist. 

 

4. Zählung der ungeöffneten Stimmzettelumschläge durch die Beisitzer*innen. 

Die Anzahl wird unter Punkt 3.2 a) der Niederschrift eingetragen. 
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Fall 1 
Die Anzahl der Abstimmungsscheine (Punkt 2.8) ist identisch mit der Anzahl der 
Stimmzettelumschläge (Punkt 3.2 a)). 

 Dies ist die Zahl der Abstimmenden (Punkt 4/B2). Die spätere Zählung der 

Stimmzettel ist in diesem Fall für die Angabe B2 „Anzahl der Abstimmenden“ nicht 

relevant. 

Fall 2 
Die Anzahl der Abstimmungsscheine (Punkt 2.8) weicht von der Anzahl der 
Stimmzettelumschläge (Punkt 3.2 a)) ab. 
 Zählen Sie bitte einmal nach. 

 Bleibt eine Abweichung bestehen, ist diese in 3.2 b) der Niederschrift zu 

vermerken. In diesem Fall wird die Anzahl der Abstimmenden durch die Anzahl 
der Stimmzettel bestimmt. 

 Besteht keine Differenz mehr, verfahren Sie nach Fall 1. 

 

5. Öffnung der blauen Stimmzettelumschläge durch die Beisitzer*innen  

(Niederschrift 3.2 c) 

 

6.  Zählung der Stimmzettel 
 Bei Differenzen zur Anzahl der Abstimmungsscheine (Punkt 2.8) zählen Sie bitte 

einmal nach und notieren Sie die Anzahl der Stimmzettel unter Punkt 3.2 c. 

 Bei bestehender Abweichung gilt die Zahl der Stimmzettel als die Zahl der 
Abstimmenden (Punkt 4/B2)! 

∇ Hinweis: Leere Stimmzettelumschläge, Stimmzettelumschläge mit mehreren 

Stimmzetteln und Stimmzettelumschläge, die Anlass zu Bedenken geben, werden 

ausgesondert und separat gesammelt. Über diese muss später ein Beschluss über die 

Gültigkeit gefasst werden (Stapel C). 

 Zählen Sie einen leer abgegebenen Stimmzettelumschlag als fiktiven Stimmzettel. 

Entsprechendes gilt für Stimmzettelumschläge, die Anlass zu Bedenken geben. 

 Mehrere Stimmzettel in einem Stimmzettelumschlag werden als ein Stimmzettel 

gewertet und gezählt. (Bitte belassen Sie diese Stimmzettel bis zur 

Beschlussfassung in dem Umschlag.)  

So wird ausgeschlossen, dass es später mehr Stimmen als Abstimmende gibt. 
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Auszug aus der Niederschrift mit Beispiel:
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Zählung der Stimmen 
Die Zählung der Stimmen zur Ermittlung des Abstimmungsergebnisses erfolgt jeweils in fünf 
Schritten. Das Ergebnis wird durch die Schriftführung erst im Vorschreibblatt und dann in der 
Niederschrift unter Punkt 4 sowie in der Schnellmeldung erfasst. 

 
Schritt 1: 
Sortierung der Stimmzettel durch die Beisitzer*innen unter Aufsicht des/der 
Briefabstimmungsvorstehenden in die Stapel A bis C, wobei der Stapel A direkt in Unterstapel 
entsprechend dem Abstimmungsvorschlag sortiert werden kann. 
Bis zur anschließenden Prüfung der Stapel durch die/den Briefabstimmungsvorsteher*in und/oder 
die Stellvertretung behalten sie diese unter Aufsicht. Der jeweilige Abstimmungsvorschlag bzw. 
die Ungültigkeit bzw. die Entscheidung werden stets laut von der Leitung angesagt. 
 

Stapel A  Stapel B Stapel C 
Zwischensumme I (ZS I) Zwischensumme I (ZS I) Zwischensumme II (ZS II) 

Zweifelsfrei gültige 
Stimmen 

- 
nach Abstimmungsvorschlag 

sortiert 

Zweifelsfrei ungültige  
Stimmen  

= 
ungekennzeichnete 

Stimmzettel 
 

„Kuriositäten“ 
= 

Stimmzettel und 
Stimmzettelumschläge, die Anlass 

zu Bedenken geben 
+ 

Stimmzettelumschläge mit 
mehreren Stimmzetteln 

+ 
Leere Stimmzettelumschläge 

Beisitzer*innen bilden 
jeweils einen Unterstapel 
pro Abstimmungsvorschlag 
und halten diese unter 
Aufsicht. 

Über jeden einzelnen Stimmzettel/-
umschlag muss der 

Briefabstimmungsvorstand am 
Schluss entscheiden und 

Beschluss fassen. 
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Stapel A 
 
enthält zweifelsfrei gültige Stimmzettel für einen Abstimmungsvorschlag (ja oder nein). Es wird 
jeweils ein Unterstapel pro Abstimmungsvorschlag gebildet. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Es handelt sich um ein Muster des Stimmzettels.  

 

Stapel B 
 
enthält ausschließlich leere Stimmzettel (ohne Kennzeichnung). 
Die Stimme ist damit zweifelsfrei ungültig. 
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Stapel C 
 
enthält Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben („Kuriositäten“). 
Dabei handelt es sich um Stimmzettel, die nicht eindeutig einem anderen Stapel zugeordnet 
werden können. Geben bei der Prüfung der Stapel A und B Stimmzettel Anlass zu Bedenken oder 
sind falsch zugeordnet worden, werden sie laufend dem Stapel C zugefügt. 
Dieser Stapel wird ausgesondert und von einer/einem dazu bestimmten Beisitzer*in verwahrt. 
 
Fügen Sie dem Stapel C auch Stimmzettelumschläge bei, die Anlass zu Bedenken geben, leer 
sind oder mehrere Stimmzettel enthalten. 

∇ Bitte beachten Sie, dass Sie diese Umschläge bei der Abstimmung berücksichtigen. 
 

Erst am Schluss der Auszählung der Abstimmung entscheidet der gesamte 
Briefabstimmungsvorstand über die Gültigkeit jedes einzelnen 
Stimmzettels/Stimmzettelumschlags des Stapels C. 
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Schritt 2: 
Auszählung der Unterstapel A: Zweifelsfrei gültige Stimmen - nach Abstimmungsvorschlag 
sortiert 
(Eintrag in Zwischensumme I (ZS I)) 
 

1. Zählung der Stimmzettel jedes Unterstapels durch zwei Beisitzer*innen unter 
gegenseitiger Kontrolle. 
 

2. Eintrag der ausgezählten Stimmen der Unterstapel A in die Spalte ZS I (Zwischensumme I) 
bei dem jeweiligen Abstimmungsvorschlag (Zeilen D1 bis D2) auf dem Vorschreibblatt. 

 
3. Summe der gültigen Stimmen in Zeile D (letzte Zeile) bilden. 

 

 
 

 
4. Verpacken der Unterstapel in die großen braunen Umschläge mit der Ziffer 2a (ja), 2b 

(nein). Die verwendeten Umschläge bitte um die fehlenden Angaben ergänzen (z.B. 
jeweiliger Abstimmungsvorschlag). 

Bitte mit dem Verschließen und Versiegeln bis zur Freigabe der Schnellmeldung 
warten, da es bei Differenzen zu einer Nachzählung kommen kann. 
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Schritt 3: 
Auszählung des Stapels B (leere/ungekennzeichnete Stimmzettel): Ungültige Stimmen 
(Eintrag in Zwischensumme I (ZS I)) 
  

1. Zählung der Stimmzettel durch zwei Beisitzer*innen unter gegenseitiger Kontrolle. 
 

2. Eintrag der gezählten Gesamtzahl des Stapels B in die Spalte ZS I (Zwischensumme I) 
Zeile C als „Ungültige Stimmen“ auf dem Vorschreibblatt. 
 

 
 

3. Verpacken des Stapels B in den großen braunen Umschlag mit der Ziffer 3. 
 
Bitte mit dem Verschließen und Versiegeln bis zur Freigabe der Schnellmeldungen 
warten, da es bei Differenzen zu einer Nachzählung kommen kann. 

 

Schritt 4: 
Prüfung und Zählung des Stapels C („Kuriositäten“): Zweifelhafte Stimmzettel, 
die Anlass zu Bedenken geben, blaue Stimmzettelumschläge, die leer sind, mehrere Stimmzettel 
enthalten und Anlass zu Bedenken geben. 
(Eintrag in Zwischensumme II (ZS II)) 
 

1. Über jeden einzelnen Stimmzettel/Stimmzettelumschlag wird nun abgestimmt. 
Der gesamte Briefabstimmungsvorstand (alle Mitglieder) entscheidet nach dem 
Mehrheitsprinzip. 
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme der/des Abstimmungsvorstehenden 
ausschlaggebend. Sie/Er gibt die Entscheidung eindeutig mündlich bekannt. 
 
Hier die drei wichtigsten Regeln für die Gültigkeit (weitere Beispiele finden Sie in der 
Anlage 2): 
• Es muss erkennbar sein, ob und wofür die/der Abstimmende stimmen wollte. 

Gegenbeispiel: Mehrere Kreuze. 
• Der Stimmzettel muss vollständig und ein Original sein. 
• Das Abstimmungsgeheimnis darf nicht verletzt sein.  

Gegenbeispiel: Unterschrift auf dem Stimmzettel. 
  

2. Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in gibt die Entscheidung über die Gültigkeit (mit 
Angabe für welchen Abstimmungsvorschlag) oder Ungültigkeit jeweils mündlich bekannt 
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und vermerkt die Entscheidung entsprechend auf der Rückseite des Stimmzettels. 
 

3. Alle „kuriosen“ Stimmzettel sind von ihr/ihm fortlaufend zu nummerieren. Die Anzahl 
„von/bis“ ist in Punkt 3.35 der Niederschrift zu notieren.  
 
Beispiel für Beschlussfälle 

 

 

 

  

Nr. 1 

Stimme ist ungültig 
(Abstimmendenwille nicht 
erkennbar). 

Eintrag der vergebenen 
laufenden Nummern  

 
Eintrag der ausgezählten Stimmen des Stapels C in die Spalte ZS II (Zwischensumme II) 
auf dem Vorschreibblatt (mit Hilfe einer „Strichliste“): 
Gültige Stimmen: Zeilen D1 bis D2 entsprechend dem Abstimmungsvorschlag 
Ungültige Stimmen: Zeile C 
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5. Danach werden die kuriosen Stimmzettel und Stimmzettelumschläge in den großen 
braunen Umschlag Ziffer 1a verpackt. Vermischen Sie den Stapel C - unabhängig davon, 
ob die Entscheidung gültig oder ungültig war - nicht mit den anderen Stapeln. Der Stapel 
C bildet einen geschlossenen Stapel für sich. Dieser Umschlag darf später nicht in einen 
Karton oder die Kiste verpackt werden, sondern muss separat als Anlage der Niederschrift 
beigefügt werden. 

 
 
Schritt 5:  
Gesamtergebnis bilden 

1. Wenn alle Ergebnisse der Zählungen in das Vorschreibblatt eingetragen sind, können die 
Summen in den Spalten „Insgesamt“ gebildet werden. Addieren Sie hierbei nicht die 
gültigen und ungültigen Stimmen miteinander! 
 

 
2. Die unter „Insgesamt“ gebildeten Summen werden nun in die Niederschrift Punkt 4 

übertragen.  
Es werden keine Zwischensummen (ZS I oder ZS II) eingetragen. 
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3. Überprüfung der Einträge durch zwei von der/dem Briefabstimmungsvorsteher*in 
bestimmte Beisitzer*innen. 
 

4. Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in gibt das Ergebnis für die Abstimmungsvorschläge 
laut bekannt. 
 

5. Beantragt ein Mitglied des Briefabstimmungsvorstandes vor der Unterzeichnung der 
Niederschrift eine erneute Auszählung der Stimmen, so ist diese zu wiederholen. Die 
Gründe sind in der Niederschrift unter Punkt 5.2 zu vermerken. 
 

6. Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in gibt das Ergebnis mündlich bekannt. 
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Schnellmeldung - Übermittlung des vorläufigen 
Abstimmungsergebnisses 
 
Im direkten Anschluss ist das Abstimmungsergebnis in die Schnellmeldung zu übertragen. Achten 
Sie beim Übertrag darauf, nicht in den Zeilen zu verrutschen und kontrollieren Sie diesen 
sorgfältig. 

Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in muss die Schnellmeldung dann unverzüglich dem 
Aufnahmebereich telefonisch übermitteln. Hierzu ist ausschließlich die auf der 
Schnellmeldung angegebene Telefonnummer anzurufen. Andere Übertragungswege sind nicht 
erlaubt. 
Bei der Sicherung des Übertragungsweges wurden die Empfehlungen des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik berücksichtigt. 
Eine Weitergabe des Abstimmungsergebnisses an Dritte ist nicht erlaubt! 
 
Bei Telefonanschlüssen, die zum städtischen Netz gehören, wird die Rufnummer ohne 89 … 
angewählt. 
Bei der telefonischen Meldung über Mobiltelefon ist 0211 89 … vorzuwählen. 
 
Bitte versuchen Sie es so lange, bis eine Verbindung zustande gekommen ist! 
Mehrere Erfasser*innen nehmen Ihre Ergebnisse auf. Es kann zeitweise leider dennoch 
zu besetzten Leitungen kommen. 
 

• 4-stellige Nummer des Stimmbezirks und Passwort (steht auf der Schnellmeldung) 
angeben.  
Bitte stellen Sie sicher, dass bei der Durchgabe des Passworts kein 
„Außenstehender“ im Briefabstimmungsraum das Passwort mithören kann. 

• Ergebnisse in der Reihenfolge der Zeilen mit Angabe des Abstimmungsvorschlags 
durchgeben. 

• Keine Stimme für einen Abstimmungsvorschlag: Null durchgeben. 
• Hörer erst auflegen, nachdem die Angaben wiederholt wurden. 

 
Bei geringen Differenzen wird das durchgegebene Ergebnis vorerst vom Aufnahmebereich 
gespeichert. 
Nach Aufklärung der Differenzen durch den Briefabstimmungsvorstand ist unverzüglich 
noch am Abstimmungsabend das berichtigte Ergebnis durchzugeben! 
 
 
Niederschrift fertigstellen 
 
Die bislang nicht ausgefüllten Punkte der Niederschrift müssen nun abschließend ausgefüllt 
werden (siehe auch Anlage 2 „Ausfüllhilfe Fertigung der Niederschrift“). 
 
Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern zu genehmigen und zu unterschreiben (Punkt 
5.6). 
 
Eine Verweigerung der Unterschrift muss mit Begründung bei Punkt 5.7 vermerkt werden. 
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Verpacken der Unterlagen 

Große braune Umschläge grundsätzlich mit der Briefabstimmungsbezirks-Nr. beschriften und 
falls erforderlich, Abstimmungsvorschlag (ja oder nein) angeben. 

• Umschlag Ziffer 1 – muss separat abgegeben werden (nicht im Karton) 
Nicht zukleben und nicht versiegeln. 

• Von allen unterschriebene Niederschrift 
• Schnellmeldung 
• Vorschreibblatt 
• Liste der ungültigen Abstimmungsscheine (Negativverzeichnis) 
• Anwesenheitsliste: von allen unterschrieben 

• Umschlag Ziffer 1a - muss separat abgegeben werden (nicht im Karton) 
Versiegeln! 

• Stimmzettelstapel C – „Kuriositäten“, rückseitig beschriftete 
Stimmzettel/Stimmzettelumschläge. 

• Umschlag Ziffer 1b - muss separat abgegeben werden (nicht im Karton) 
Versiegeln! 

• Abstimmungsscheine und dazugehörige Abstimmungsbriefumschläge, die nach 
Beschluss zugelassen wurden. 

• Umschlag Ziffer 1c - muss separat abgegeben werden (nicht im Karton) 
Versiegeln! 

• Rote Abstimmungsbriefe, die der Briefabstimmungsvorstand zurückgewiesen hat. 
(Abstimmungsbriefe müssen wieder verschlossen, mit dem Zurückweisungsgrund 
versehen und fortlaufend nummeriert werden). 

• Umschlag Ziffer 2a – Versiegeln 
• Gültige weiße Stimmzettel geordnet und gebündelt nach den „ja“ Stimmen 

Bitte notieren Sie den entsprechenden Abstimmungsvorschlag auf dem jeweiligen  
Umschlag. 

• Umschlag Ziffer 2b - Versiegeln 
• Gültige weiße Stimmzettel geordnet und gebündelt nach den „nein“ Stimmen 

Bitte notieren Sie den entsprechenden Abstimmungsvorschlag auf dem jeweiligen 
Umschlag. 

• Umschlag Ziffer 3 - Versiegeln 
• Stimmzettelstapel B – leer abgegebene Stimmzettel (ungekennzeichnete 

Stimmzettel). 
• Umschlag Ziffer 4 - Versiegeln 

• Abstimmungsscheine, über die kein Beschluss gefasst wurde. 
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Alle Umschläge - außer Umschlag 1 - müssen verschlossen und versiegelt werden. 
Alle Umschläge mit der Ziffer 1 (1, 1a, 1b, 1c) bitte separat im Klotzbodenumschlag an der 
Rückgabestelle abgeben. 
 
Umschläge mit den Ziffern 2a, 2b, 3 und 4 kleben Sie bitte zu, versiegeln diese und verpacken 
sie in einen Karton. 
 
Kartons anschließend bitte versiegeln und zusätzlich auf allen Seiten groß die 4-stellige 
Briefabstimmungsbezirks-Nummer auftragen. 
 
 
Rückgabe der Abstimmungsunterlagen 
Klotzbodenumschlag (großer Umschlag mit breitem Boden) beinhaltet 
• Umschläge mit den Ziffern 1, 1a, 1b und 1c 

 separat an der Rückgabestelle abgeben 
 
• Versiegelte und beschriftete Kartons 
 
Kiste beinhaltet 
• Materialkarton 
• sämtliche andere Unterlagen (z.B. nicht benutzte große braune Umschläge) 

 
Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in stellt sicher, dass alle Unterlagen unmittelbar nach dem 
Verpacken an die Rückgabestelle gebracht werden. 
 
Jeglichen Müll (getrennt nach Papier- und Restmüll) in die entsprechenden Müllsäcke verstauen 
und im Treppenhaus auf dem vorgesehenen Postwagen ablegen. 
 
Abstimmungsurnen und Behältnisse sollen an der Abgabestelle gestapelt werden. 
Lassen Sie bitte keinen Müll oder Abstimmungsmaterialien zurück. 

Danke! 

 

Rückgabestelle 
 
Max-Weber-u. Walter-Eucken-Berufskolleg 
Suitbertusstraße 163-165, 40223 Düsseldorf 
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Anlagen 
Anlage 1 – Beispiele gültiger und ungültiger Stimmen 
Gültige Stimmen Ungültige Stimmen 
Grundsatz:  
Abstimmungswille eindeutig zu erkennen 
 

Grundsatz:  
Abstimmungswille nicht eindeutig erkennbar  

Stimmzettelumschlag (Briefabstimmung): 
• Fehler im Papier, leichte Beschädigungen 
 

Stimmzettelumschlag (Briefabstimmung): 
• nicht amtlich 
• verletzt Abstimmungsgeheimnis, weil er auf 

einen (engeren) Abstimmenden(kreis) 
hinweist. 

Stimmzettel: 
• Leicht beschädigt oder Fehler im Druck 

bzw. Papier 
• Leicht eingerissen oder Ecke abgerissen 
• Briefabstimmungsauszählung: 

Beschädigung beim 
Herausnehmen/Aufschlitzen des 
Umschlags 

 

Stimmzettel: 
• Nicht amtlich 
• Gekennzeichnet, aber völlig 

durchgestrichen oder durchgerissen 
• Nur Teilstück vorhanden  
• Für eine andere Abstimmung bestimmt 

 

Kennzeichnung: 
• Kreuz, Haken, Punkt, Doppelkreuz, 

Umranden oder Ausmalen des Kreises o.ä. 
• Kennzeichnung direkt neben dem 

Kreis/dem Abstimmungsvorschlag 
• Neben der Kennzeichnung ist der 

Abstimmungsvorschlag wiederholt 
• Im Kreuz steht gleiche Bezeichnung des 

entsprechenden Abstimmungsvorschlags 
• Abstimmungsvorschlag umrandet, 

angestrichen oder angekreuzt 
• Alle Kreise/Abstimmungsvorschläge bis auf 

einen sind durchgestrichen – auch wenn 
der („gültige“) Kreis nicht gekennzeichnet 
ist 

• Abstimmungsvorschlag wurde irgendwo 
auf dem Stimmzettel notiert und ein 
Strich/Pfeil verbindet den entsprechenden 
Kreis oder die Bezeichnung dieses 
Abstimmungsvorschlags 

• Tinte hat sich erkennbar durchgedrückt 
 

Kennzeichnung: 
• Keine Kennzeichnung 
• Mehrere Kennzeichnungen (ohne den 

Hinweis, welche Kennzeichnung gilt) 
• Ein Fragezeichen 
• Smileys, da mehrdeutig interpretierbar 
• Kennzeichen verfassungswidriger 

Organisationen (z.B. Hakenkreuz) 
• Kreuz über mehrere Kreise, auch wenn die 

Mitte des Kreuzes in einem Kreis liegt 
• Rückseite gekennzeichnet 

 

Verletzung des 
Abstimmungsgeheimnisses: 

• Ein Papier ist beigefügt, welches weder 
einen unzulässigen Zusatz enthält, noch 
auf einen Abstimmenden(kreis) hinweist. 

 

Verletzung des 
Abstimmungsgeheimnisses: 
• Name der Abstimmenden/des 

Abstimmenden steht auf dem Stimmzettel 
(z.B. Unterschrift) 

• Ein Papier/Gegenstand ist beigefügt, 
welches einen unzulässigen Zusatz oder 
Vorbehalt enthält oder auf einen 
Abstimmenden(kreis) hinweist. 
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Anlage 2 – Ausfüllhilfe Fertigung der Niederschrift 
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Anlage 3 – Umgang mit Abstimmungsbeobachter*innen 
Folgende Handreichung ist analog auch für den Ratsbürgerentscheid 2026 anwendbar:
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Hinweis zur Verwendung geschlechtsneutraler Sprache: 
Wir sprechen alle Menschen an. Deshalb pflegen wir einen geschlechtsneutralen Sprachstil. Wenn 
wir gegebenenfalls auf die Verwendung geschlechtsneutraler Sprache verzichten, wollen wir damit 
sicherstellen, dass die vermittelten Inhalte leicht lesbar und verständlich sind. 
Alle personenbezogenen Bezeichnungen in unseren Veröffentlichungen sind geschlechtsneutral 
zu verstehen. 

Herausgegeben von der 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
Amt für Statistik und Wahlen 
Mecumstraße 10, 40223 Düsseldorf 

Verantwortlich Norbert Jelonnek-Krah 
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www.duesseldorf.de 
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